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Latinum, Großes Latinum, Graecum

„Latinum“, „Großes Latinum“ oder „Graecum“ können nur zuerkannt werden, wenn der

Latein- bzw. Griechischunterricht über einen bestimmten Zeitraum ununterbrochen be-

sucht worden ist. Die folgende Tabelle gibt hierüber Auskunft:

Die notwendigen Kenntnisse in Latein bzw. Griechisch sind nachgewiesen, wenn die

Endnote des in der Tabelle angegebenen Lateinunterrichtes / Griechischunterrichtes

oder das Ergebnis der Abiturprüfung bzw. das Ergebnis der gesonderten Prüfung mindes-

tens „ausreichend“ (05 Punkte) ist.

Die gesonderte Prüfung findet in der Regel in der Zeit zwischen dem schriftlichen und

dem mündlichen Abitur statt.
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Fachhochschulreife

Wer die gymnasiale Oberstufe mindes-

tens bis zum Ende der Jahrgangsstufe 12

besucht hat, bestimmte schulische Bedin-

gungen erfüllt und ein einjähriges geregel-

tes Praktikum oder eine Berufsausbildung

erfolgreich abgeschlossen hat, dem wird

eine der Fachhochschulreife gleichwertige

Qualifikation zuerkannt, die zum Studium

an einer Fachhochschule in Rheinland-Pfalz

und in einer Reihe weiterer Bundesländer

berechtigt. Die Bedingungen im Einzelnen

sind folgende:

1. Schulischer Teil

Aus zwei aufeinanderfolgenden Halbjah-

ren der Qualifikationsphase müssen fol-

gende 15 Kurse eingebracht werden:

• die 4 Kurse aus zwei Leistungsfächern,

die erstes und zweites Prüfungsfach in

der Abiturprüfung sein könnten,

• 11 Grundkurse.

Unter diesen 15 Kursen müssen je 2 Kur-

se in Deutsch, in einer verpflichtend be-

legten Fremdsprache, in Gemeinschafts-

kunde, in Mathematik und in einer Natur-

wissenschaft sein. Die weiteren einzubrin-

genden Kurse bestimmt die Schülerin oder

der Schüler.

Für die Noten der eingebrachten Kurse

gilt:

• In 2 der 4 eingebrachten Leistungskur-

se und in 7 der 11 eingebrachten

Grundkurse müssen mindestens je 05

Punkte erreicht sein.

• In den eingebrachten Leistungskursen

müssen bei zweifacher Wertung in der

Summe mindestens 40 Punkte erreicht

sein.

ANHANG 6
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• In den eingebrachten Grundkursen müs-

sen bei einfacher Wertung in der Sum-

me mindestens 55 Punkte erreicht sein.

• Kurse, die mit 0 Punkten bewertet wur-

den, können nicht eingebracht werden.

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind,

wird auf Antrag der Schülerin oder des

Schülers von der Schule eine Bescheini-

gung über den schulischen Teil der Fach-

hochschulreife ausgestellt.

2. Beruflicher Teil

Es muss ein einjähriges geregeltes Prakti-

kum, eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung oder die Ableistung eines freiwilli-

gen sozialen oder ökologischen Jahres

nachgewiesen werden.

Das Praktikum ist in der Regel im An-

schluss an den Schulbesuch zeitlich zusam-

menhängend in Vollzeitform durchzufüh-

ren. Es erfolgt in einem anerkannten Aus-

bildungsbetrieb, in einer Einrichtung der

sozialen Arbeit oder in der öffentlichen

Verwaltung. Die fachliche Ausrichtung des

Praktikums muss dem angestrebten Studi-

engang an der Fachhochschule entspre-

chen. Das Nähere regelt die Verwaltungs-

vorschrift über das Praktikum zum Erwerb

der Fachhochschulreife.

Eine Berufsausbildung kann in einem

bundesrechtlich oder landesrechtlich gere-

gelten Ausbildungsberuf mit mindestens

2-jähriger Ausbildungsdauer absolviert

werden.

Für die Zulassung zum Studium an ei-

ner Fachhochschule in Rheinland-Pfalz

sind die Bescheinigung der Schule, ein

Abgangszeugnis und der Nachweis des

Praktikums (Praktikantenzeugnis) oder

der abgeschlossenen Berufsausbildung er-

forderlich.
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Umrechnung der Punktzahl der Gesamtqualifikation in eine
Durchschnittsnote (für den schulischen Teil der Fachhochschulreife)

ANHANG 7
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